
Pressemitteilung   
Innovationsausschuss beim Gemeinsamer Bundesausschuss gemäß § 92b SGB V 

Seite 1 von 3 

 

Nr. 12 / 2021 

Stabsabteilung Öffentlichkeits- 
arbeit und Kommunikation 

Gutenbergstraße 13, 10587 Berlin 
Postfach 120606, 10596 Berlin 

Telefon:  030 275838-811 
Fax: 030 275838-805 
E-Mail: presse@g-ba.de 

www.g-ba.de 
www.g-ba.de/presse-rss 

 
Ansprechpartnerinnen  
für die Presse: 

Ann Marini (Ltg.) 

Gudrun Köster 

Annette Steger 

 

 

Innovationsausschuss 

Projektabschluss TeleDerm und OSCAR: Zwei 
Beispiele für die Vielschichtigkeit von Transfer-
empfehlungen in die Versorgung 
Berlin, 12. November 2021 – Anlässlich des Abschlusses von zwei Pro-
jekten zu neuen Versorgungsformen macht Prof. Josef Hecken, Vorsit-
zender des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA), auf die generelle Vielschichtigkeit von Projektergebnissen 
und Transferempfehlungen in die Versorgung aufmerksam. 

„Wir haben heute im Innovationsausschuss über zwei abgeschlossene 
Projekte zu neuen medizinischen Versorgungsangeboten beraten: 
TeleDerm, bei dem es um hautärztliche Telekonsile geht und OSCAR, bei 
dem eine bessere sozialmedizinische Beratung von Patientinnen und Pa-
tienten mit Krebs durch besonders qualifizierte Begleitpersonen – Social 
Care Nurses – im Mittelpunkt stand. Beide Projekte sollen aus Sicht des 
Innovationsausschusses nicht eins zu eins in die breite Regelversorgung 
überführt werden. Was in einem solchen Fall von außen leider oft über-
sehen wird: Die Projekte brachten dennoch wichtige Ergebnisse hervor. 
Wir konnten praxisrelevante Erkenntnisse für die Weiterentwicklung 
derartiger Versorgungsformen gewinnen und wichtige Teilergebnisse er-
zielen. Wir wissen nun beispielsweise mehr über technische Hürden von 
Telekonsilen. Und wir wissen mehr über die Rahmenbedingungen, die 
für den koordinierenden Einsatz von Social Care Nurses geklärt werden 
müssen. Die Ergebnisberichte und unsere Empfehlungen zum Umgang 
mit den gewonnenen Erkenntnissen werden nun nicht in einer Schub-
lade verschwinden, sondern gezielt an diejenigen Akteure im Gesund-
heitswesen weitergeleitet, die sie aus unserer Sicht aufgreifen sollten. 
Was mit den heutigen Beschlüssen nochmals klar wird: Es gibt nicht den 
einen Weg in die Versorgung. Manchmal ist der Innovationsausschuss 
der wichtige Hinweisgeber für andere Akteure, um die Patientenversor-
gung zu verbessern.“ 

TeleDerm – Implementierung teledermatologischer Konsile in die 
hausärztliche Versorgung 

Das Projekt TeleDerm hat untersucht, ob Patientinnen und Patienten 
mit Hauterkrankungen in der hausärztlichen Versorgung durch teleme-
dizinische Konsile besser versorgt werden könnten. Zum einen ging es 
um die Machbarkeit und Akzeptanz solcher dermatologischer Telekon-
sile, zum anderen um die Auswirkungen auf die hausärztlichen Überwei-
sungsraten an Dermatologinnen und Dermatologen. 

http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/presse-rss
https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/neue-versorgungsformen/telederm-implementierung-teledermatologischer-konsile-in-die-hausaerztliche-versorgung-kontrollierte-studie-mit-qualitativ-quantitativer-prozessevaluation.67
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  Die Teilergebnisse zeigen, dass dermatologische Telekonsile sowohl 
technisch als auch administrativ umsetzbar sind und insgesamt auf eine 
hohe Akzeptanz stoßen. Der Innovationsausschuss leitet die gewonne-
nen Erkenntnisse an die Verbände der Kranken- und Pflegekassen auf 
Bundesebene, die Kassenärztlichen Vereinigungen, den Berufsverband 
der Deutschen Dermatologen, die Deutsche Dermatologische Gesell-
schaft sowie die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin weiter. Sie wer-
den gebeten zu prüfen, inwieweit die Ergebnisse bei der (Weiter-)Ent-
wicklung ähnlicher Versorgungsansätze berücksichtigt werden können. 
Über die festgestellte technische Interoperabilität von Telekonsilsyste-
men und Praxisverwaltungssystemen wird der Innovationsausschuss die 
gematik informieren. Ziel der gematik ist es, die Digitalisierung des deut-
schen Gesundheitswesens durch eine Telematikinfrastruktur sicherzu-
stellen. 

OSCAR – Onkologisches Social Care Projekt 

Das Projekt OSCAR hat erprobt, ob sich die sozialmedizinische Beratung 
von Patientinnen und Patienten mit Krebs sowie deren Angehörigen 
durch besonders qualifizierte Social Care Nurses verbessern lässt. Diese 
Patientenbegleitungen zielen darauf ab, die Lebensqualität der Betroffe-
nen zu erhöhen und ihre Selbstbestimmtheit bei der Behandlung in den 
Mittelpunkt zu rücken. Außerdem sollen die Social Care Nurses verschie-
dene Therapien und Unterstützungsangebote über die Sektorengrenzen 
hinweg für die Patientinnen und Patienten koordinieren und geeignete 
ambulante Versorgungsangebote vermitteln.  

Die gewonnenen Erkenntnisse sollten aus Sicht des Innovationsaus-
schusses bei der Weiterentwicklung des grundsätzlich als positiv bewer-
teten Versorgungskonzepts berücksichtigt werden. Dabei geht es bei-
spielsweise um das Weiterbildungscurriculum zur Social Care Nurse, die 
Anbindung an stationäre oder ambulante Versorgungsangebote, die 
Prozess-organisation und um Ausstattung und Vergütung von Social 
Care Nurses. Der Innovationsausschuss reicht die Erkenntnisse an die 
Verbände der Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene und an die 
Deutsche Krebsgesellschaft weiter. 

Alle Empfehlungen des Innovationsausschusses zu abgeschlossenen Pro-
jekten werden auf seiner Website veröffentlicht: Beschlüsse 

https://innovationsfonds.g-ba.de/projekte/neue-versorgungsformen/oscar-onkologisches-social-care-projekt-der-bkk.101
https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Der G-BA ist vom Gesetzgeber beauf-
tragt, in Richtlinien verbindlich festzulegen, welche Leistungen von der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) erstattet werden und welche qualitätssichernden Maßnahmen bei der Leistungserbringung 
einzuhalten sind. 

Der G-BA hat seit dem 1. Januar 2016 zudem den Auftrag, neue Versorgungsformen, die über die bishe-
rige Regelversorgung hinausgehen und Versorgungsforschungsprojekte, die auf einen Erkenntnisgewinn 
zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet 
sind, zu fördern. Für die Durchführung der Förderung aus dem Innovationsfonds wurde beim G-BA ein 
Innovationsausschuss eingerichtet. 

Die gesetzlich vorgesehene Fördersumme für neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung be-
trägt in den Jahren 2020 bis 2024 jeweils 200 Millionen Euro. 80 Prozent der Mittel sollen für die Förde-
rung neuer Versorgungsformen verwendet werden, 20 Prozent der Mittel für die Förderung der Versor-
gungsforschung. 

Rechtsgrundlage des Innovationsfonds und des Innovationsausschusses beim G-BA sind die §§ 92a und 
92b SGB V. 

Weitere Informationen finden Sie unter innovationsfonds.g-ba.de und unter www.g-ba.de. 
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